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DIREKTVERSICHERUNG
erufsunfähigkeit in der 
irektversicherung: Chance oder Risiko?
ie demografische Parallelverschiebung in Deutschland und die Überalte-
ung der Gesellschaft zeichnen sich in der deutschen Wirtschaft in zuneh-
endem Maße mit einem Mangel an qualifizierten Arbeitnehmern nach. 
owohl die Suche als auch die Bindung qualifizierter Mitarbeiter stellt 
eutsche Unternehmen vor immer größere Probleme. Neben finanziellen 
nreizen müssen die Arbeitgeber auch Angebote für eine flankierende 
bsicherung der Altersversorgung, aber auch des Krankheits- und vor allem 
es Berufsunfähigkeitsrisikos ihrer Arbeitnehmer in die Waagschale eines 
rbeitsvertrages werfen.
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eben dem Wunsch nach einer nachhaltigen 
 finanziellen Absicherung des Ruhestandes 
liegt der Blick der Arbeitnehmer inzwischen 

uch auf einer ausreichenden Bedeckung  ihres Be-
ufsunfähigkeitsrisikos. Der Gesetzgeber räumt im 
etrAVG die Möglichkeit einer Zusage von Versor-
ungsleistungen des Arbeitgebers nicht nur im Rah-
en der Alters- und Hinterbliebenenversorgung, 

ondern auch für den Fall der Invalidität des Arbeit-
ehmers ein. Hierbei ist zu beachten, dass der Gesetz-
eber den Begriff der Berufsunfähigkeit im BetrAVG 
icht ausgelegt hat. In der Versorgungszusage des 
rbeitgebers müssen daher die im Betriebsrentenge-

etz benannte „Invalidität“ und auch die 
oraussetzungen für den Bezug von Versorgungsleis-

ungen definiert werden. Eventuelle Unterlassungs-
ünden des Arbeitgebers können im Leistungsfall auf 
iesen zurückfallen, da der Arbeitgeber für die Erfül-

ung der von ihm zugesagten Leistungen, unabhängig 
on der gewählten Form der Finanzierung, haftet.

ach herrschender Meinung kann der Begriff der 
nvalidität frei definiert werden, sofern der Versor-
ungsberechtigte dadurch nicht unangemessen 
enachteiligt wird. Sofern die Zusage von Leistungen 
ür den Fall einer Berufsunfähigkeit des Arbeitneh-

ers über einen versicherungsförmigen Durchfüh-
ungsweg oder die Rückdeckung der zugesagten 
eistungen mit einem Versicherungsvertrag erfolgen 
oll, sollte die leistungsverpflichtende Invalidität des 
rbeitnehmers als Berufsunfähigkeit im Sinne der 
ersicherungsbedingungen des korrespondierenden 
ersicherungsvertrages definiert werden. Für den 
all, dass eine Vertragspolicierung nur mit Erschwer-
nderedition
nissen, das heißt mit Leistungsaus-
schlüssen aufgrund von Vorer-
krankungen des Arbeitnehmers, 
erfolgen kann, sollten auch diese 
Leistungsausschlüsse in der ar-
beitsrechtlichen Versorgungszusa-
ge berücksichtigt werden. 

Verkürzter Antrag oder 
Dienstobliegenheitserklärung

Sofern die Belegschaft eines 
 Unternehmens ein ausreichend 
 großes Kollektiv darstellt, kann 
zum Beispiel eine Direktversiche-
rung mit Leistungen im Berufsun-
fähigkeitsfall des Arbeitnehmers 
entweder mit einem verkürzten 
Antrag oder, bei größeren Arbeit-
nehmerkollektiven, auch nur mit 
einer Dienstobliegenheitserklärung 
des Arbeitgebers beantragt wer-
den. Der verkürzte bzw. der 
 Antrag mit Dienstobliegenheitser-
klärung ist gleichermaßen für den 
Arbeitgeber und für den Arbeit-
nehmer vorteilhaft. So wird einer-
seits das Risiko einer möglichen 
vorvertraglichen Anzeigepflicht-
verletzung minimiert bzw. ausge-
schlossen und andererseits eine 
Vorsorgemöglichkeit ohne Er-
schwernisse für Arbeitnehmer mit 
Vorerkrankungen erleichtert. 
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 Dieser wichtige Vorteil bei Ein-
richtung einer betrieblichen 
 Altersversorgung mit einer Zusage 
von Versorgungsleistungen im 
„Invaliditätsfall“ wird nun zusätz-
lich von dem finanziellen Vorteil 
rabattierter Tarife im Rahmen 
 eines Kollektiv- oder Gruppenver-
trages des Arbeitgebers flankiert. 
Der Arbeitgeber kann die Attrakti-
vität seines Angebotes mit einem 
weiteren Benefit für den Arbeit-
nehmer erhöhen und die von ihm 
eingesparten Arbeitgeberbeiträge 
zu den Sozialversicherungen als 
Arbeitgeberleistung zur Absiche-
rung seines Arbeitnehmers 
 beisteuern. 

Alternative 
 „Vorsorgeplattform“

Sofern der Arbeitgeber die Absi-
cherung des Berufsunfähigkeitsri-
sikos der Arbeitnehmer nicht in 
seine Versorgungsordnung auf-
nehmen möchte oder der steuer-
rechtlich zulässige Beitragsrahmen 
für die versicherungsförmigen 
Durchführungswege bereits im 
Rahmen der Altersversorgung aus-
geschöpft wurde, kann flankierend 
zur betrieblichen Altersversorgung 
uch eine Versorgungsplattform für die Belegschaft 
ingerichtet werden. In  diesem Fall verschafft der 
rbeitgeber seinen Arbeitnehmern im Rahmen von 
ollektiv- oder Gruppenverträgen Beitragsvorteile 
nd gleichermaßen die Möglichkeit der Absicherung 
es persönlichen Berufsunfähigkeitsrisikos mit einem 
erkürzten  Antrag. Dem Nachteil einer fehlenden 
örderung der persönlichen Vorsorge durch den 
esetzgeber steht in diesem Fall der Vorteil der Frei-

ügigkeit bei der  Vertragsgestaltung gegenüber. Für 
ermittler öffnet die Kombination aus  betrieblicher 
ltersversorgung und einer Versorgungsplattform für 
ie Belegschaft eines Unternehmens dabei ein äußerst 
ttraktives Marktsegment. W
Von Alexander Schrehardt, Geschäftsführer der Consilium 
Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbH, 
und Rene Wördemann, Leiter Verkaufsförderung (Makler) der 

Gothaer Lebensversicherung AG
Erwerbstätige fragen betriebliche BU-Versicherung nach
Zusätzliche Vorsorge- / Versicherungsangebote des Arbeitgebers, die den Befragten besonders wichtig wären (Mehrfachnennungen möglich). 
  Quelle: Gothaer, F.A.Z. Institut
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